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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2023 Ausgegeben am 3. April 2023 Teil II 

85. Verordnung: Nachhaltige forstwirtschaftliche Biomasse-Verordnung 
 [CELEX-Nr. 32018L2001] 

85. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und 
Wasserwirtschaft über nachhaltige forstwirtschaftliche Biomasse zur Herstellung von 
Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen (Nachhaltige 
forstwirtschaftliche Biomasse-Verordnung – NFBioV) 

Aufgrund des § 16 Abs. 2 des Holzhandelsüberwachungsgesetzes – HolzHÜG, BGBl. I Nr. 178/2013, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 167/2021, wird im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie verordnet: 

Ziel und Geltungsbereich 
§ 1. (1) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Förderung der 

Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, ABl. Nr. L 328 vom 21.12.2018 S. 82, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. 311 vom 25.09.2020 S. 11, im Hinblick auf 
 1. die Festlegung von Nachweisen über die nachhaltige Ernte von forstwirtschaftlicher Biomasse, die 

der Herstellung von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen dient, 
 2. die Festlegung von Nachweisen über die Erfüllung der Anforderungen für Landnutzung, 

Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF), 
 3. die Überwachung der Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen gemäß Z 1 und 2, 
 4. die Sammlung und Weiterleitung der zum Nachweis der Treibhausgaseinsparungen betreffend 

forstwirtschaftliche Biomasse erforderlichen Informationen und 
 5. die Überwachung der Sammlung und Weiterleitung von Informationen gemäß Z 4. 

(2) Diese Verordnung gilt für forstwirtschaftliche Biomasse, die zur Herstellung von nachhaltigen 
Biokraftstoffen, nachhaltigen flüssigen Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen gemäß der Richtlinie 
(EU) 2018/2001 in Verkehr gebracht oder verwendet wird. 

Begriffsbestimmungen 
§ 2. Für diese Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 1. „Forstwirtschaftliche Biomasse“ ist der biologisch abbaubare Teil von Erzeugnissen der 
forstwirtschaftlichen Urproduktion einschließlich deren Reststoffe; 

 2. „Reststoffe“ sind Stoffe, die unmittelbar in der Forstwirtschaft entstanden sind; sie umfassen keine 
Reststoffe aus damit verbundenen Wirtschaftszweigen und keine Reststoffe aus der Verarbeitung; 

 3. „Biokraftstoffe“ sind flüssige Kraftstoffe für den Verkehr, die aus Biomasse hergestellt werden; 
 4. „flüssige Biobrennstoffe“ sind flüssige Brennstoffe, die aus Biomasse hergestellt werden und für 

den Einsatz zu energetischen Zwecken – mit Ausnahme des Transports – einschließlich 
Elektrizität, Wärme und Kälte bestimmt sind; 

 5. „Biomasse-Brennstoffe“ sind gasförmige und feste Kraft- und Brennstoffe, die aus Biomasse 
hergestellt werden; 

 6. „Walderneuerung“ ist die Wiederaufforstung eines Waldbestands mithilfe natürlicher oder 
künstlicher Mittel nach der Entnahme des früheren Bestands durch Fällung oder aufgrund 
natürlicher Ursachen, einschließlich Feuer oder Sturm; 

 7. „Gewinnungsgebiet“ ist das geografisch definierte Gebiet, in dem die forstwirtschaftlichen 
Biomasse-Rohstoffe gewonnen werden, zu dem zuverlässige und unabhängige Informationen 
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verfügbar sind und in dem die Bedingungen homogen genug sind, um das Risiko in Bezug auf die 
Nachhaltigkeit und Rechtmäßigkeit der forstwirtschaftlichen Biomasse zu bewerten; 

 8. „Massenbilanz“ ist eine Auflistung von Aufzeichnungen, die zum Zweck der Zuweisung von 
Nachhaltigkeitseigenschaften und Eigenschaften in Bezug auf Treibhausgaseinsparungen bei 
Lieferungen eine mengen- und bilanzmäßige Rückverfolgbarkeit der Biomasse vom Unternehmen 
zum Erzeuger gewährleistet und den Anforderungen des § 9 genügt; 

 9. „anerkannte Zertifizierungssysteme“ sind von der Europäischen Kommission gemäß Artikel 30 
Abs. 4 oder 6 der Richtlinie (EU) 2018/2001 anerkannte freiwillige oder nationale Systeme, die 
die Erfüllung der Anforderungen nach dieser Verordnung für die Herstellung und Lieferung von 
forstwirtschaftlicher Biomasse organisatorisch sicherstellen und insbesondere Standards zur 
näheren Bestimmung der Anforderungen nach dieser Verordnung, zum Nachweis ihrer Erfüllung 
sowie zur Kontrolle dieses Nachweises enthalten; 

 10. „Zertifizierungsstellen“ sind unabhängige natürliche oder juristische Personen, die im Rahmen 
einer Vereinbarung mit einem anerkannten freiwilligen Zertifizierungssystem Zertifikate für 
Unternehmen ausstellen, wenn diese die Anforderungen nach dieser Verordnung erfüllen, und die 
die Erfüllung der Anforderungen nach dieser Verordnung durch Erzeuger und Unternehmen 
kontrollieren; 

 11. „Zertifikate“ sind Konformitätsbescheinigungen darüber, dass Unternehmen einschließlich aller 
von Ihnen mit der Lagerung, dem Transport oder Vertrieb forstwirtschaftlicher Biomasse 
unmittelbar oder mittelbar befassten Unternehmen die Anforderungen nach dieser Verordnung 
erfüllen; 

 12. „Erzeuger“ sind natürliche oder juristische Personen oder eine Vereinigung natürlicher oder 
juristischer Personen, unabhängig davon, welchen rechtlichen Status diese Vereinigung und ihre 
Mitglieder aufgrund nationalen Rechts haben, deren Betrieb sich im räumlichen Geltungsbereich 
der Verträge im Sinne des Artikels 52 EUV in Verbindung mit den Artikeln 349 und 355 AEUV 
befindet und die eine forstwirtschaftliche Tätigkeit ausüben; 

 13. „Unternehmen“ im Sinne dieser Verordnung sind Unternehmen, die nachhaltige 
forstwirtschaftliche Biomasse zum Zwecke der Herstellung von Biokraftstoffen, flüssigen 
Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen erstmals aufnehmen (Ersterfassungspunkte) oder 
damit handeln; 

 14. „Anlagenbetreiber“ sind Betreiber von Einrichtungen zur Erzeugung von Energie auf Basis von 
forstwirtschaftlicher Biomasse mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 20 MW und mehr 
sowie solche auf Basis von Biogas mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 2 MW und mehr. 

Nachhaltigkeitskriterien 
§ 3. (1) Forstwirtschaftliche Biomasse, die zur Herstellung von Biokraftstoffen, flüssigen 

Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen verwendet oder in Verkehr gebracht wird und im Inland, in 
der Europäischen Union oder in Drittstaaten produziert und als nachhaltig ausgewiesen wird, muss die 
Kriterien gemäß Abs. 2 bis 5 erfüllen. 

(2) In dem Land, in dem die forstwirtschaftliche Biomasse geerntet wurde, gelten nationale oder 
subnationale Gesetze auf dem Gebiet der Ernte und wird mittels behördlicher Überwachungs- und 
Durchsetzungssystemen sichergestellt, dass 
 1. die Erntetätigkeiten legal sind, 
 2. auf den Ernteflächen Walderneuerung stattfindet, 
 3. Gebiete, die durch internationale oder nationale Rechtsvorschriften oder von der zuständigen 

Behörde zu Naturschutzzwecken ausgewiesen sind bzw. wurden, auch in Feuchtgebieten und 
auf Torfmoorflächen, geschützt sind, 

 4. bei der Ernte auf die Erhaltung der Bodenqualität und der biologischen Vielfalt geachtet wird, 
um Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten und 

 5. durch die Erntetätigkeit die langfristigen Produktionskapazitäten des Waldes erhalten oder 
verbessert werden. 

(3) Stehen Nachweise gemäß Abs. 2 nicht zur Verfügung, so muss durch Bewirtschaftungssysteme 
auf Ebene des fortwirtschaftlichen Gewinnungsgebiets sichergestellt sein, dass 
 1. die Erntetätigkeiten legal sind, 
 2. auf den Ernteflächen Walderneuerung stattfindet, 
 3. Gebiete, die durch internationale oder nationale Rechtsvorschriften oder von der zuständigen 

Behörde zu Naturschutzzwecken ausgewiesen sind bzw. wurden, auch in Feuchtgebieten und 
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auf Torfmoorflächen, geschützt sind, es sei denn, dass der Nachweis dafür erbracht wird, dass 
die Ernte diesen Naturschutzzwecken nicht zuwiderläuft, 

 4. bei der Ernte auf die Erhaltung der Bodenqualität und der biologischen Vielfalt geachtet wird, 
um Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten und 

 5. durch die Erntetätigkeit die langfristigen Produktionskapazitäten des Waldes erhalten oder 
verbessert werden. 

(4) Forstwirtschaftliche Biomasse, die zur Herstellung von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen 
und Biomasse-Brennstoffen verwendet oder in Verkehr gebracht wird und im Inland, in der Europäischen 
Union oder in Drittländern produziert und als nachhaltig ausgewiesen wird, muss weiters den folgenden 
Anforderungen für Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) insofern 
entsprechen, als das Ursprungsland oder die Ursprungsorganisation der regionalen Wirtschaftsintegration 
der forstwirtschaftlichen Biomasse Vertragspartei des Übereinkommens von Paris ist und 
 1. einen beabsichtigten nationalen Beitrag (NDC) zum Rahmenübereinkommen der Vereinten 

Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) übermittelt hat, der Emissionen und den Abbau von 
Treibhausgasen durch die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Landnutzung abdeckt und 
gewährleistet, dass jede Änderung des Kohlenstoffbestands in Verbindung mit der Ernte von 
Biomasse auf die Verpflichtungen des Landes zur Reduzierung oder Begrenzung der 
Treibhausgasemissionen im Sinne des beabsichtigen nationalen Beitrags angerechnet wird, oder 

 2. nationale oder subnationale Gesetze im Einklang mit Art. 5 des Übereinkommens von Paris, 
BGBl. III Nr. 197/2016, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. III Nr. 151/2022, 
bestehen, die im Erntegebiet gelten, um die Kohlenstoffbestände und -senken zu erhalten und zu 
verbessern, und die für Nachweise sorgen, dass die für den LULUCF-Sektor gemeldeten 
Emissionen nicht höher ausfallen als der Emissionsabbau. 

(5) Stehen Nachweise nach Abs. 4 nicht zur Verfügung, so muss durch Bewirtschaftungssysteme auf 
Ebene des forstwirtschaftlichen Gewinnungsgebiets sichergestellt sein, dass die Niveaus der 
Kohlenstoffbestände und -senken in den Wäldern gleichbleiben oder langfristig verbessert werden. 

(6) Die Nachhaltigkeitskriterien sind erfüllt, wenn die forstwirtschaftliche Biomasse 
 1. im Inland geerntet wurde, 
 2. aus anderen Mitgliedstaaten stammt und die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien von gemäß 

Art. 30 Abs. 4 und 6 der Richtlinie (EU) 2018/2001 anerkannten freiwilligen oder nationalen 
Zertifizierungssystemen bestätigt wird, oder 

 3. aus Drittländern stammt und die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien entweder durch bilaterale 
oder multilaterale internationale Übereinkünfte der Europäischen Union, durch gemäß Art. 30 
Abs. 4 und 6 der Richtlinie (EU) 2018/2001 anerkannte freiwillige nationale oder internationale 
Zertifizierungssysteme oder durch Beschluss der Kommission bestätigt wird. 

(7) Bestehen Zweifel in Bezug auf die Herkunft der forstwirtschaftlichen Biomasse, ist gegebenenfalls 
das Verfahren gemäß Art. 30 Abs. 10 der Richtlinie (EU) 2018/2001 anzuwenden. 

Kriterien für Treibhausgaseinsparungen 
§ 4. Für forstwirtschaftliche Biomasse, die im Inland unter Hinweis auf ihr Einsparungspotenzial bei 

Treibhausgasemissionen in Verkehr gesetzt wird, sind die Kriterien bzw. Unterkriterien gemäß Art. 31 
Abs. 1 in Verbindung mit Anhang VI der Richtlinie (EU) 2018/2001 maßgeblich. 

Registrierung von Zertifizierungsstellen 
§ 5. (1) Zertifizierungsstellen, die Zertifikate für Unternehmen mit Sitz im Inland ausstellen und 

Unternehmen und Erzeuger mit Sitz im Inland kontrollieren, haben sich unabhängig davon, ob sie ihren 
Sitz im Inland, einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Drittstaat haben, bei der 
zuständigen Behörde zu registrieren. Sie werden auf Antrag registriert, wenn sie 
 1. eine aufrechte Vereinbarung mit einem anerkannten Zertifizierungssystem über die Zertifizierung 

von forstwirtschaftlicher Biomasse im Sinne dieser Verordnung nachweisen, 
 2. die Anforderungen der ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17065:2013 erfüllen und ihre Kontrollen den 

Anforderungen der ÖVE/ÖNORM EN ISO 19011:2018 genügen und 
 3. sich nachweislich verpflichten, im Sinne des § 10 Kontrollen und Maßnahmen der zuständigen 

Behörde zu dulden und dieser die dort festgelegten Betretungsrechte zu gewähren. 
(2) Der Antrag auf Registrierung hat folgende Angaben zu enthalten: 

 1. Name und zustellfähige Anschrift der Zertifizierungsstelle, 
 2. Namen und Anschriften der verantwortlichen Personen und 
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 3. alle Staaten, in denen sie Aufgaben nach dieser Verordnung erfüllen. 
(3) Die Registrierung hat das Datum der Registrierung und eine einmalige Registriernummer zu 

enthalten und ist auf der Homepage der zuständigen Behörde bekannt zu geben. 
(4) Die Registrierung gilt als Anerkennung der Zertifizierungsstelle durch die zuständige Behörde. 
(5) Die zuständige Behörde hat die Registrierung zu widerrufen, wenn eine oder mehrere 

Voraussetzungen gemäß Abs. 1 nicht mehr gegeben sind. 
Aufgaben von Zertifizierungsstellen 

§ 6. (1) Zertifizierungsstellen stellen Unternehmen in einem anerkannten Zertifizierungssystem bei 
Erfüllung der Nachhaltigkeitskriterien und Kriterien für die Treibhausgaseinsparungen Zertifikate aus. 

(2) Sie kontrollieren im Rahmen eines Erstaudits, ob die Unternehmen die Voraussetzungen für die 
Ausstellung des Zertifikates erfüllen und im Rahmen von laufenden Audits, ob die Unternehmen und 
Erzeuger die Voraussetzungen weiterhin erfüllen. 

(3) Die näheren Details zu den Erstaudits, den laufenden Audits und ihrer Häufigkeit, zu den 
Anforderungen an die Auditoren, zur Vorgangsweise und den Folgen von festgestellten Nichtkonformitäten 
sowie zu den Gruppenaudits sind in der Durchführungsverordnung (EU) 2022/996 über Vorschriften für 
die Überprüfung in Bezug auf die Nachhaltigkeitskriterien und die Kriterien für Treibhausgaseinsparungen 
sowie die Kriterien für ein geringes Risiko indirekter Landnutzungsänderungen, ABl. Nr. L 168 vom 
27.6.2022 S. 1, geregelt. 

(4) Zertifizierungsstellen haben der zuständigen Behörde jede Vor-Ort-Kontrolle so rechtzeitig 
anzukündigen, dass eine Begleitung durch die Behörde möglich ist. 

(5) Sie haben ein nach Zertifizierungssystemen aufgeschlüsseltes Verzeichnis aller Unternehmen, 
denen sie Zertifikate ausgestellt, verweigert oder entzogen haben, zu führen und dieses laufend zu 
aktualisieren. 

(6) Sie haben der zuständigen Behörde folgende Informationen zeitnah elektronisch zu übermitteln: 
 1. Berichte über bei Unternehmen und Erzeugern durchgeführte Kontrollen, 
 2. an Unternehmen ausgestellte Zertifikate und 
 3. Informationen über die Entziehung von Zertifikaten. 

(7) Zertifizierungsstellen haben der zuständigen Behörde weiters für jedes Kalenderjahr bis zum 
28. Februar des folgenden Kalenderjahres sowie auf Anfrage folgende Informationen elektronisch zu 
übermitteln: 
 1. Einen Auszug aus dem Verzeichnis gemäß Abs. 5 sowie eine Liste aller kontrollierten Erzeuger, 

aufgeschlüsselt nach Zertifizierungssystemen, 
 2. eine Liste aller bei Unternehmen und Erzeugern im vergangenen Jahr durchgeführten Kontrollen, 

aufgeschlüsselt nach Zertifizierungssystemen und 
 3. einen Bericht über ihre Erfahrungen mit den von ihnen angewendeten Zertifizierungssystemen, 

insbesondere zur Einhaltung der Systemvorgaben. 
(8) Zertifizierungsstellen haben Kopien aller ausgestellten Zertifikate sowie die Kontrollberichte 

mindestens sieben Jahre aufzubewahren. 
Anforderungen an Erzeuger 

§ 7. (1) Erzeuger von forstwirtschaftlicher Biomasse von im Inland gelegenen Waldflächen haben den 
Nachweis der Nachhaltigkeit der geernteten Biomasse gemäß § 3 Abs. 6 Z 1 durch eine schriftliche 
Selbsterklärung zu erbringen, in der sie bestätigen, dass die Biomasse im Inland geerntet wurde und ihr 
Einverständnis zur Kontrolle durch eine Zertifizierungsstelle erklären. 

(2) Diese schriftliche Selbsterklärung ist jeder Lieferung an ein Unternehmen oder einen 
Anlagenbetreiber beizulegen. Im Falle eines Rahmenvertrages genügt eine Selbsterklärung für alle 
Lieferungen dieses Vertrages. 

(3) Die Erzeuger haben Aufzeichnungen über die gelieferten Mengen und den Ort der Ernte zu führen, 
diese sowie die Selbsterklärungen in Kopie mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der jeweiligen 
Zertifizierungsstelle jederzeit Zugang zu diesen Informationen zu gewähren. 

Anforderungen an Unternehmen 
§ 8. (1) Unternehmen haben sich zum Nachweis der Nachhaltigkeitskriterien und der Kriterien für 

Treibhausgaseinsparungen in Bezug auf die von ihnen gelieferte oder verwendete forstwirtschaftliche 
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Biomasse einer Zertifizierungsstelle zu bedienen, die die Einhaltung der Kriterien gemäß § 3 und § 4 im 
Rahmen eines anerkannten Zertifizierungssystems bestätigt und ein Zertifikat ausstellt. 

(2) Unternehmen haben Aufzeichnungen zu führen, die die Nachhaltigkeit der forstwirtschaftlichen 
Biomasse gemäß § 3 über die gesamte Lieferkette nachweisen. Ebenso sind Aufzeichnungen zu den 
Kriterien für die Treibhausgaseinsparungen gemäß § 4 zu führen, die erforderlich sind, um die Einsparung 
der anteiligen Treibhausgasemissionen gemäß Art. 31 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/2001 auf der Stufe 
des Anlagenbetreibers zu ermitteln. Diese Aufzeichnungen sind für die Dauer von mindestens fünf Jahren 
aufzubewahren und auf Verlangen jederzeit der jeweiligen Zertifizierungsstelle vorzulegen. 

(3) Unternehmen haben eine Kopie des Zertifikats gemäß Abs. 1 und Informationen zu den Kriterien 
der Treibhausgaseinsparungen gemäß § 4 jeder Lieferung an ein weiteres Unternehmen beizulegen. 

(4) Unternehmen müssen entsprechend ihrer Tätigkeit so ausgestattet und organisiert sein, dass eine 
einwandfreie Rückverfolgbarkeit der Warenein- und -ausgänge, insbesondere die Verwendung des 
Massenbilanzsystems gemäß § 9, möglich ist. Die Bestandsbuchhaltung hat für nachhaltig produzierte 
forstwirtschaftliche Biomasse getrennte Warenkonten zu enthalten. 

Massenbilanzsystem 
§ 9. (1) Unternehmen haben beim Ausweisen der Nachhaltigkeit forstwirtschaftlicher Biomasse 

erforderlichenfalls ein Massenbilanzsystem zu verwenden, das 
 1. es erlaubt, Lieferungen von Rohstoffen oder Brennstoffen mit unterschiedlichen 

Nachhaltigkeitseigenschaften und Eigenschaften in Bezug auf Treibhausgaseinsparungen zu 
mischen, zB in einem Container, einer Verarbeitungs- oder Logistikeinrichtung oder einer 
Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur bzw. -stätte, 

 2. es erlaubt, Lieferungen von Rohstoffen mit unterschiedlichem Energiegehalt zur weiteren 
Verarbeitung zu mischen, sofern der Umfang der Lieferungen nach ihrem Energiegehalt angepasst 
wird, 

 3. vorschreibt, dass dem Gemisch weiterhin Angaben über die Nachhaltigkeitseigenschaften sowie 
Eigenschaften in Bezug auf Treibhausgaseinsparungen und den jeweiligen Umfang der in Z 1 
genannten Lieferungen zugeordnet sind, und 

 4. vorsieht, dass die Summe sämtlicher Lieferungen, die dem Gemisch entnommen werden, dieselben 
Nachhaltigkeitseigenschaften in denselben Mengen hat wie die Summe sämtlicher Lieferungen, 
die dem Gemisch zugefügt werden, und dass diese Bilanz innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
erreicht wird. 

(2) Das Massenbilanzsystem hat weiters Informationen über jene Mengen von forstwirtschaftlicher 
Biomasse zu enthalten, für die keine Nachhaltigkeitseigenschaften oder Eigenschaften in Bezug auf 
Treibhausgaseinsparungen ermittelt wurden. 

(3) Der Bilanzierungszeitraum für die Massenbilanz ist von der Zertifizierungsstelle nachweislich 
festzulegen und beträgt zwölf Monate für Unternehmen, die als Ersterfassungspunkte fungieren und drei 
Monate für alle übrigen Unternehmen. 

Aufgaben der Behörde 
§ 10. (1) Zuständige Behörde nach dieser Verordnung ist das Bundesamt für Wald. 
(2) Die zuständige Behörde hat die Arbeitsweise der gemäß § 5 registrierten Zertifizierungsstellen 

nach Maßgabe der Abs. 3 und 4 zu überwachen. 
(3) Im Falle einer Zertifizierungsstelle mit Sitz im Inland ist die zuständige Behörde federführend 

zuständig und hat, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Behörden anderer betroffener 
Mitgliedstaaten, die Zusammenführung und den Austausch von Informationen über die Aufsicht über die 
Zertifizierungsstelle sicherzustellen. Sie kann Kontrollen am Sitz der Zertifizierungsstelle vornehmen und 
im Inland Vor-Ort-Kontrollen bei Unternehmen und Erzeugern begleiten. 

(4) Im Falle einer Zertifizierungsstelle mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Drittstaat ist die Behörde jenes Staates federführend zuständig, in dem die 
Zertifizierungsstelle ihren Sitz hat. Die zuständige Behörde kann die Arbeitsweise einer solchen 
Zertifizierungsstelle nur im Rahmen der Begleitung von deren Vor-Ort-Kontrollen im Inland überwachen 
und hat der federführend zuständigen Behörde darüber zu berichten. 

(5) Zum Zweck der Überwachung der Arbeitsweise der Zertifizierungsstellen ist die zuständige 
Behörde berechtigt, während der Geschäfts- oder Betriebszeit 
 1. Grundstücke, Geschäfts-, Betriebs- und Lagerräume sowie Transportmittel der 

Zertifizierungsstelle zu betreten, 
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 2. Einsicht in Unterlagen zu nehmen, 
 3. Kopien von Unterlagen in Papierform oder elektronischer Form unentgeltlich anzufordern und 
 4. Auskünfte zu verlangen, 
soweit dies zur Überwachung der Arbeitsweise erforderlich ist. 

(6) Hat die zuständige Behörde begründete Zweifel an der Eignung einer Zertifizierungsstelle, etwa 
aufgrund fehlender Unabhängigkeit oder mangelnder Fachkunde von Mitarbeitern der Zertifizierungsstelle, 
mangelhafter Kontrollen oder Aufzeichnungen, so hat sie das jeweilige anerkannte freiwillige 
Zertifizierungssystem, die Europäische Kommission und die anderen Mitgliedstaaten darüber zu 
informieren. Das Zertifizierungssystem unterrichtet die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten 
nach entsprechender Prüfung über deren Ergebnis und die getroffenen Maßnahmen. 

(7) Die zuständige Behörde hat ein zentrales elektronisches Register über alle von ihr registrierten 
Zertifizierungsstellen und betroffenen Zertifizierungssysteme sowie alle Zertifikate, Nachweise, 
Bescheinigungen und Berichte im Zusammenhang mit der Nachweisführung nach dieser Verordnung zu 
führen. 

(8) Die zuständige Behörde hat für jedes Kalenderjahr bis zum 31. März des folgenden Kalenderjahres 
einen Bericht über alle Angaben gemäß Abs. 7 elektronisch an den Bundesminister bzw. die 
Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft zu übermitteln. Der 
Bundesminister bzw. die Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 
hat diese Angaben in aggregierter Form bis zum 30. April des genannten Kalenderjahres an die Europäische 
Kommission zu übermitteln. 

Gebühren 
§ 11. (1) Die zuständige Behörde kann für folgende Tätigkeiten in Vollziehung dieser Verordnung 

eine Gebühr von Zertifizierungsstellen mit Sitz im Inland einheben: 
 1. Registrierung von Zertifizierungsstellen (§ 5) und 
 2. Überwachung von Zertifizierungsstellen (§ 10 Abs. 3). 

(2) Diese Gebühren sind nach § 3 Abs. 6 des BFW-Gesetzes (BFWG), 
BGBl. I Nr. 83/2004, kostendeckend festzusetzen. 

Personenbezogene Bezeichnungen 
§ 12. Bei den in dieser Verordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte 

Form für Personen jeden Geschlechts. 
Inkrafttreten 

§ 13. (1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 
(2) Die Anforderungen an Unternehmen gemäß dieser Verordnung gelten bis zum 29. Dezember 2023 

auch dann als erfüllt, wenn diese durch ein Unternehmen mangels anerkannter Zertifizierungssysteme, 
mangels registrierter Zertifizierungsstellen, mangels zugelassener Auditoren oder mangels Erzeugern mit 
Selbsterklärung innerhalb der Lieferkette nicht eingehalten werden können. In diesem Fall ist das 
Unternehmen verpflichtet, ein vom Bundesamt für Wald zur Verfügung gestelltes Muster als Nachweis zu 
verwenden. Dieser Nachweis muss bis zum 29. Dezember 2023 beim Bundesamt für Wald eingelangt sein. 
Dieses dokumentiert die eingelangten Nachweise und prüft sie auf Plausibilität. 

Totschnig 
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